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1. Instanz
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2. Instanz

Aktenzeichen L 12 KA 534/98
Datum 29.11.2000

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers hin werden das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen
vom 6. August 1998 sowie die Bescheide der Beklagten vom 12. August 1997 und
29. August 1997 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 12. Januar 1998
aufgehoben und die Beklagte verpflichtet, den KlÃ¤ger in das Zahnarztregister der
KZVB-Bezirksstelle Schwaben einzutragen.
II. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten fÃ¼r beide
RechtszÃ¼ge zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob dem KlÃ¤ger ein Anspruch auf Eintragung in
das Zahnarztregister zusteht.

Der KlÃ¤ger hat mit Schreiben vom 14. Juli 1997 Antrag auf Eintragung in das
Zahnarztregister gestellt. Er legte seine Approbation als Zahnarzt und als Arzt vom
23. Mai 1991 bzw. 1. Juli 1992 sowie die Anerkennung als Facharzt fÃ¼r Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie vom 28. November 1995 bei. Zum Nachweis der
ausgeÃ¼bten zahnÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeiten legte er folgende
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Bescheinigungen/Zeugnisse vor: â�� Bescheinigung von Prof.Dr.Dr.L â�¦,
Medizinisches Zentrum fÃ¼r Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Abteilung Mund-
Kiefer- und Gesichtschirurgie des Klinikums der â�¦-UniversitÃ¤t G â�¦ vom 23.
Dezember 1992 Ã¼ber eine TÃ¤tigkeit als Arzt im Praktikum vom 1. Juni 1991 bis
31. Mai 1992. In dieser Zeit sei der KlÃ¤ger in seiner Eigenschaft als Zahnarzt in der
Ambulanz tÃ¤tig gewesen und habe dort die Ã¼blichen oralchirurgischen Eingriffe
durchgefÃ¼hrt.

â�� Zeugnis von Prof.Dr.Dr.E â�¦, Kiefer- und Gesichtschirurgische Klinik der StÃ¤dt.
Kliniken O â�¦, vom 30. September 1993 Ã¼ber eine TÃ¤tigkeit in
Arztweiterbildung. Er sei als Stationsarzt eingesetzt gewesen und habe wesentliche
Kenntnisse und Erfahrungen fÃ¼r die Indikationsstellung und DurchfÃ¼hrung
operativer Eingriffe des Fachgebietes Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie erworben. Er
sei zusÃ¤tzlich in der Ambulanzsprechstunde tÃ¤tig gewesen, wo er neben der
allgemeinen Diagnostik auch zahnÃ¤rztlich-chirurgische Eingriffe selbstÃ¤ndig
durchgefÃ¼hrt habe.

â�� Zeugnis von Prof.Dr.Dr.G â�¦, Zahn-, Mund- und Kieferklinik des Klinikums K â�¦,
vom 6. Juni 1995 Ã¼ber eine TÃ¤tigkeit als Assistent vom 1. September 1993 bis
31. Mai 1995. In dieser Zeit habe er die Weiterbildung zum Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgen in hauptberuflicher, ganztÃ¤giger Stellung und
VollzeitbeschÃ¤ftigung angestrebt. WÃ¤hrend dieser TÃ¤tigkeit sei der KlÃ¤ger
sowohl in der Ambulanz mit neun BehandlungsstÃ¼hlen als auch im Stationsdienst
mit 35 Betten eingesetzt worden und habe zuletzt die Position eines
verantwortlichen Stationsarztes inne gehabt. Er habe sich umfassende Kenntnisse
in den Grundlagen, der Diagnostik, der konservativen und operativen Therapie
kieferchirurgischer Erkrankungen erworben. Er sei auch mit Aufgaben der
Begutachtung, nÃ¤mlich der Stellung von zahnÃ¤rztlichen bzw. kieferchirurgischen
Gutachten, betraut worden.

â�� Bescheinigung von Dr.Dr.B â�¦, Arzt fÃ¼r Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und
Zahnarzt, P â�¦, vom 24. April 1997 Ã¼ber eine ganztÃ¤gige TÃ¤tigkeit vom 1. Juni
1995 bis 28. Februar 1997 in seiner Praxis als Assistent.

â�� Zeugnis von Dr.S â�¦, Zahnarzt, G â�¦, vom 10. Juli 1997 Ã¼ber eine
BeschÃ¤ftigung vom 15. April 1997 bis 15. Juli 1997 als Ausbildungsassistent. Der
KlÃ¤ger habe in dieser Zeit in allen Bereichen der Zahnheilkunde (auÃ�er KFO)
gearbeitet und habe in seiner Abwesenheit die Praxisvertretung Ã¼bernommen.

Mit Bescheid vom 12. August 1997 lehnte die Beklagte die Eintragung in das
Zahnarztregister ab. Es seien bisher nur drei Monate der erforderlichen 24 Monate
zahnÃ¤rztlicher Vorbereitungsassistentenzeit abgeleistet.

Den dagegen eingelegten Widerspruch begrÃ¼ndete der KlÃ¤ger im wesentlichen
damit, dass er eine dreimonatige kassenzahnÃ¤rztliche Assistenz bei Herrn Dr.S â�¦,
G â�¦ , nachgewiesen habe. Nach Â§ 3 Abs.3 Satz 3 der Zulassungsverordnung fÃ¼r
VertragszahnÃ¤rzte (ZÃ�-ZV) kÃ¶nnten bis zu drei Monate der sechsmonatigen
Vorbereitungszeit nach Â§ 3 Abs.3 Satz 1 ZÃ�-ZV durch eine TÃ¤tigkeit von gleicher
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Dauer in einer UniversitÃ¤tszahnklinik ersetzt werden. Dem Zeugnis von Prof.
Dr.Dr.L â�¦ sei zu entnehmen, dass er am Zentrum fÃ¼r Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde in seiner Eigenschaft als Zahnarzt zwÃ¶lf Monate tÃ¤tig gewesen
sei. Damit seien die geforderten sechs Monate aus Â§ 3 Abs.3 Satz 1 der ZÃ�-ZV
abgegolten. Den nach Â§ 3 Abs.3 Satz 2 ZÃ�-ZV verbleibenden 18 Monaten
stÃ¼nden neun Monate an der UniversitÃ¤t G â�¦ sowie 21 Monate seiner
Assistentenzeit an der Zahn-, Mund- und Kieferklinik K â�¦ gegenÃ¼ber. DarÃ¼ber
hinaus kÃ¶nne er noch 21 Monate Erfahrung aus der freien Praxis bei Dr.Dr.B â�¦, P
â�¦, bieten, wo er Ã¤rztlich tÃ¤tig gewesen sei. Er habe aber auch hier Prothesen
unterfÃ¼ttert, ZÃ¤hne trepaniert, Endodontien durchgefÃ¼hrt und FÃ¼llungen
gelegt.

Mit Bescheid vom 29. August 1997 lehnte die Beklagte abermals die Eintragung in
das Zahnarztregister ab. Die Zeit vom 1. Juni 1991 bis 1. Juli 1992 sei nicht als
zahnÃ¤rztliche Vorbereitungsassistentenzeit anzusehen. In dieser Zeit sei der
KlÃ¤ger als Medizinstudent bzw. als Arzt im Praktikum an der UniversitÃ¤t G â�¦
immatrikuliert bzw. beschÃ¤ftigt gewesen.

Den dagegen erneut eingelegten Widerspruch begrÃ¼ndete der KlÃ¤ger damit,
dass er in der Zeit vom 1. Juli 1991 bis 31. Mai 1992 bereits als Zahnarzt approbiert
gewesen sei. Dem Zeugnis von Dr.Dr.L â�¦ sei zu entnehmen, dass er in dieser Zeit
in seiner Eigenschaft als Zahnarzt in der Ambulanz tÃ¤tig gewesen sei.

Mit Bescheid vom 12. Januar 1998 wies die Beklagte den Widerspruch zurÃ¼ck.
Unstreitig anrechenbar sei die TÃ¤tigkeit beim Zahnarzt Dr.S â�¦ in G â�¦ vom 15.
April bis 15. Juli 1997. Nicht anrechenbar sei dagegen die vom 1. Juni 1995 bis 28.
Februar 1997 bei Dr.Dr.B â�¦ in P â�¦ ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit. Hierbei habe es sich
um eine TÃ¤tigkeit als Vorbereitungsassistent im Ã¤rztlichen Bereich gehandelt.
Eine entsprechende Genehmigung einer KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung habe
nicht vorgelegen. Der KlÃ¤ger habe in seinem Widerspruchsschreiben eingerÃ¤umt,
dass er bei Dr.Dr.B â�¦ Ã¤rztlich tÃ¤tig gewesen sei. Durch die Bescheinigungen der
UniversitÃ¤tszahnklinik G â�¦, der Zahn-Mund-Kieferklinik im Klinikum K â�¦ und der
Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik O â�¦ werde eine zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit
nach der Approbation im Sinne des Â§ 4 Abs.2c ZÃ�-ZV nicht nachgewiesen. Der
Bescheinigung der UniversitÃ¤tszahnklinik, Abteilung Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, der UniversitÃ¤t G â�¦ vom 23. Dezember 1992 sei zu
entnehmen, dass der KlÃ¤ger dort als Arzt im Praktikum tÃ¤tig gewesen sei. Die
Bezeichnung "Arzt im Praktikum" sei der Zulassungsverordnung fÃ¼r
VertragszahnÃ¤rzte fremd und werde ausschlieÃ�lich in Â§ 3 der
Zulassungsverordnung fÃ¼r Ã�rzte in Zusammenhang mit der vertragsÃ¤rztlichen
Vorbereitungszeit erwÃ¤hnt. Eine Zuordnung zur vertragszahnÃ¤rztlichen
Vorbereitungszeit scheide damit aus. Dem Zeugnis der kiefer- und
gesichtschirurgischen Klinik der StÃ¤dt. Kliniken MÃ¼nster vom 30. September
1993 sei zu entnehmen, dass der KlÃ¤ger dort als Arzt in Weiterbildung tÃ¤tig
gewesen sei. Unter BerÃ¼cksichtigung der Tatsache, dass der KlÃ¤ger am 28.
November 1995 seine Facharztanerkennung fÃ¼r Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
erhalten habe, sei die dortige TÃ¤tigkeit daher als Ã¤rztliche TÃ¤tigkeit im Rahmen
der Facharztweiterbildung zu bewerten. Eine Anrechnung auf die
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vertragszahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeit scheide aus. SchlieÃ�lich enthalte auch
das Zeugnis der Zahn-, Mund- und Kieferklinik im Klinikum K â�¦ vom 6. Juni 1995
den Hinweis, dass der KlÃ¤ger dort die Weiterbildung zum Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgen angestrebt habe. Auch diesbezÃ¼glich kÃ¶nne eine Zuordnung
dieser TÃ¤tigkeit zur vertragszahnÃ¤rztlichen Vorbereitungszeit nicht erfolgen, da
die TÃ¤tigkeit der Ã¤rztlichen Weiterbildung gedient habe. Der KlÃ¤ger habe
demnach lediglich drei Monate der erforderlichen zweijÃ¤hrigen
vertragszahnÃ¤rztlichen Vorbereitungszeit abgeleistet.

Gegen den am 19. Januar 1998 zugestellten Bescheid lieÃ� der KlÃ¤ger am 16.
Februar 1998 Klage zum Sozialgericht MÃ¼nchen erheben (Az. S 33 KA 5027/98).
Zur BegrÃ¼ndung trug er im Wesentlichen vor, dass bereits im Zeitpunkt der
Antragstellung die Eintragungsvoraussetzungen erfÃ¼llt gewesen seien. Die
Zeugnisse belegten, dass deutlich mehr als die geforderte Mindestvorbereitungszeit
erbracht worden sei. Rechtlich irrelevant sei, ob eine zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit von
einem Arzt im Praktikum oder in der Weiterbildung durchgefÃ¼hrt worden sei. Aus
den vorgelegten Zeugnissen sei eindeutig zu ersehen, dass der KlÃ¤ger wÃ¤hrend
der maÃ�geblichen ZeitrÃ¤ume zahnÃ¤rztlich tÃ¤tig gewesen sei. Ihren
zahnÃ¤rztlichen Charakter verliere diese TÃ¤tigkeit nicht dadurch, dass sie von
einem Arzt im Praktikum bzw. einem Arzt in Weiterbildung durchgefÃ¼hrt worden
sei.

Der KlÃ¤ger beantragte, die Beklagte unter Aufhebung der Bescheide vom 12. und
29. August 1997 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 12. Juli 1998 zu
verurteilen, ihn in das Zahnarztregister einzutragen. Die Beklagte beantragte, die
Klage abzuweisen. Mit Urteil vom 6. August 1998 wies das Sozialgericht die Klage
ab. Diese Entscheidung stÃ¼tzte sich im wesentlichen auf folgende ErwÃ¤gungen:
FÃ¼r die Eintragung ins Zahnarztregister fehle es an der Ableistung einer
mindestens zweijÃ¤hrigen Vorbereitungszeit. Unstreitig anrechenbar seien die drei
Monate vom 15. April bis 15. Juli 1997 als Vorbereitungsassistent bei Dr.S â�¦ in G
â�¦ Bei den Ã¼brigen geltend gemachten Zeiten handele es sich indessen nicht um
vertragszahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeiten, sondern um Weiterbildungszeiten als
Arzt fÃ¼r Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Dies gelte auch fÃ¼r die Zeit ab 1.
Juni 1991 bis 31. Mai 1992 am UniversitÃ¤tsklinikum G â�¦ Der KlÃ¤ger sei
ausweislich des Zeugnisses als Arzt im Praktikum beschÃ¤ftigt gewesen. Die Zeit
habe dem Erwerb des Facharztes fÃ¼r Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie gedient.
Entsprechendes gelte fÃ¼r die Zeiten an der StÃ¤dt. Klinik O â�¦, MKG-Klinik, als
Stationsarzt. Hier handele es sich eindeutig um eine Ã¤rztliche TÃ¤tigkeit. Selbst
wenn der KlÃ¤ger im Rahmen dieser TÃ¤tigkeit auch bestimmte zahnÃ¤rztliche
BehandlungsmaÃ�nahmen durchgefÃ¼hrt haben sollte, reiche es nicht aus, diese
Zeit als zahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeiten zu qualifizieren. Sinn der
zahnÃ¤rztlichen Vorbereitungszeiten sei es, Erfahrungen zu sammeln bei
Behandlungen und TÃ¤tigkeiten, die in der normalen vertragszahnÃ¤rztlichen Praxis
vorkÃ¤men. DafÃ¼r sei die TÃ¤tigkeit an einer MKG-Klinik regelmÃ¤Ã�ig nicht
geeignet. Dies werde noch deutlicher fÃ¼r die Zeit an der StÃ¤dt. Klinik K â�¦ bei
Prof.G â�¦ (1. September 1993 bis 31. Mai 1995). In dieser Zeit habe der KlÃ¤ger
2500 operative Eingriffe vorgenommen. Hierbei handele es sich ganz eindeutig um
eine Ã¤rztliche TÃ¤tigkeit. FÃ¼llungen und endodontische MaÃ�nahmen
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beispielsweise gehÃ¶rten nicht zum Spektrum einer solchen Klinik. SchlieÃ�lich sei
auch die Assistenzzeit bei Dr.Dr.B â�¦ in P â�¦ vom 1. Juni 1995 bis 28. Februar 1997
nicht anrechenbar, weil es sich nicht um eine Assistenzzeit mit Genehmigung der
zustÃ¤ndigen KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung gehandelt habe. Damit stehe
fest, dass weder eine sechsmonatige Vorbereitungszeit als Assistent oder Vertreter
eines Kassenzahnarztes im Sinne des Â§ 3 Abs. 3 Satz 1 1. Halbsatz ZÃ�-ZV noch
eine Ersatzzeit im Sinne des Â§ 3 Abs. 3 Satz 2 ZÃ�-ZV abgeleistet worden sei.

Gegen das am 15. Oktober 1998 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger bereits am 24.
September 1998 Berufung einlegen lassen. Diese wird mit Schriftsatz vom 21. April
1999 im Wesentlichen wie folgt begrÃ¼ndet: Die Beklagte und das Sozialgericht
wÃ¼rden behaupten, dass die Vorbereitungszeit deswegen nicht erfÃ¼llt sei, weil
es sich bei der TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers, insbesondere in den Kliniken, um eine
Ã¤rztliche und nicht um eine zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit gehandelt habe. Die
Abgrenzung Ã¤rztlicher und zahnÃ¤rztlicher TÃ¤tigkeit sei im Einzelfall nicht ganz
einfach und sei Gegenstand zahlreicher berufspolitischer Auseinandersetzungen
gewesen. Bei Betrachtung des Zahnheilkundegesetzes und der
Weiterbildungsordnung ZahnÃ¤rzte-Oralchirurgie einerseits und der
Weiterbildungsordnung fÃ¼r Ã�rzte fÃ¼r Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie existiere
ein ganz erheblicher Teil, sozusagen eine Schnittmenge, die sowohl Gegenstand des
zahnÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeitsbereichs sei als auch zum Ã¤rztlichen
TÃ¤tigkeitsbereich der MKG-Chirurgen gehÃ¶re. Das Sozialgericht hÃ¤tte im
vorliegenden Fall von Amts wegen nachprÃ¼fen mÃ¼ssen, ob die
Vorbereitungszeiten erfÃ¼llt seien, es hÃ¤tte sich nicht damit begnÃ¼gen dÃ¼rfen,
ausschlieÃ�lich vage RÃ¼ckschlÃ¼sse aus vorliegenden Zeugnissen zu ziehen. Die
vorliegenden Zeugnisse seien unter der PrÃ¤misse erstellt worden, vor dem
PrÃ¼fungsgremium der Ã�rztekammer die Eignung zur FacharztprÃ¼fung MKG-
Chirurgie nachzuweisen. Weitere TÃ¤tigkeiten, insbesondere zahnÃ¤rztlicher Art,
hÃ¤tten in den Zeugnissen keine oder nur eine geringe ErwÃ¤hnung gefunden. Das
Gericht hÃ¤tte deshalb eigene Ermittlungen anstellen mÃ¼ssen, z.B. durch
einfache schriftliche Nachfragen bei den Erstellern der Zeugnisse oder
entsprechend Â§ 103 Satz 1 2. Halbsatz SGG den KlÃ¤ger ersuchen mÃ¼ssen,
weitere fÃ¼r den Prozess relevante Unterlagen und Bescheinigungen beizubringen.
Was die TÃ¤tigkeit bei Dr.Dr.B â�¦ in P â�¦ anbelange, dÃ¼rfe die Anerkennung
dieser Zeit nicht mit dem Argument versagt werden, es sei keine
Assistentengenehmigung der zustÃ¤ndigen KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung
erteilt worden. Diese Genehmigung betreffe ausschlieÃ�lich das VerhÃ¤ltnis
zwischen dem Praxisinhaber und den KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigungen und
habe mit den in Â§ 3 der ZÃ�-ZV erwÃ¤hnten Voraussetzungen nichts zu tun. Im
Ã¼brigen sei Dr.Dr.B â�¦ selbstverstÃ¤ndlich als Vertragszahnarzt zugelassen. Das
Sozialgericht habe auch, was die Zeiten als Arzt im Praktikum am
UniversitÃ¤tsklinikum G â�¦, an der StÃ¤dt. Klinik O â�¦ sowie an der StÃ¤dt. Klinik K
â�¦ betreffe, keine Nachforschungen Ã¼ber Art und Umfang der zahnÃ¤rztlichen
TÃ¤tigkeit angestellt. MKG-Kliniken seien Zahnkliniken, die ChefÃ¤rzte besÃ¤Ã�en
zahnÃ¤rztliche ErmÃ¤chtigungen.

Der KlÃ¤ger hat ein weiteres Zeugnis von Prof.Dr.Dr.G â�¦ vom 11. MÃ¤rz 1999
fÃ¼r die Zeit vom 1. September 1993 bis 31. Mai 1995 vorgelegt, in dem vor allem
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ausgefÃ¼hrt wird, dass das frÃ¼here Zeugnis unter der PrÃ¤misse erstellt worden
sei, die Eignung zum Facharzt fÃ¼r Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie nachzuweisen.
Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik K â�¦ sei verpflichtet, die zahnmedizinische
Versorgung eines Klinikums der Maximalversorgung mit 1600 Betten zu
gewÃ¤hrleisten. Es sei Ã¼blich, bei Patienten mit hÃ¶herem Lebensalter die
PaÃ�form der Prothesen zu erneuern, ProthesenbrÃ¼che zu reparieren sowie
Prothesen neu anzufertigen. Hinzu kÃ¤men Probleme mit BrÃ¼ckenkonstruktionen,
Einzelkronen oder die Schmerzbehandlung bei kariÃ¶sen LÃ¤sionen am
natÃ¼rlichen GebiÃ�. Die Zahnklinik sei Sammelstelle fÃ¼r Patienten mit
Bagatellverletzungen wie abgebrochenen ZÃ¤hnen oder Platzwunden, dabei
mÃ¼ssten in den meisten FÃ¤llen bei den frakturierten ZÃ¤hnen
Wurzelbehandlungen durchgefÃ¼hrt werden. Auch im Rahmen der Ambulanz mit
neun StÃ¼hlen seien im Jahr mehrere hundertmal Wurzelbehandlungen
intraoperativ erforderlich. Ebenso erfolge die Versorgung mit Implantaten. Zudem
wÃ¼rden tÃ¤glich durchschnittlich drei Patienten mit Narkosebehandlung versorgt.
Dabei handele es sich fast ausschlieÃ�lich um zahnÃ¤rztliche FÃ¤lle. Neben banalen
Zahnextraktionen gehe es auch um Kronen und BrÃ¼cken sowie vorbereitende
MaÃ�nahmen zur Anfertigung von Prothesen. SchwerpunktmÃ¤Ã�ig wÃ¼rden
FÃ¼llungen im Milch- und bleibendem GebiÃ� gelegt. Im Jahr wÃ¼rden mehrere
tausend neue Patienten versorgt, davon ein erheblicher Teil rein zahnÃ¤rztlich. Eine
Trennung Kieferchirurgie in Station und Ambulanz sei Ã¼berhaupt nicht mÃ¶glich.
Die einzelnen Assistenten, so auch der KlÃ¤ger, hÃ¤tten jeden fÃ¼nften Tag im
Rahmen des Nachtdienstes ab 17.00 Uhr den Notdienst bei Zahnschmerzen und
Wurzelinfektionen Ã¼ber die Jahre mitgetragen. Dabei seien dem KlÃ¤ger die
Erfahrungen der Assistentenzeit in G â�¦ und O â�¦ zugute gekommen. Neben der
Behandlung habe der KlÃ¤ger auch die zahnÃ¤rztlichen RÃ¶ntgenaufnahmen und
die Arbeiten im zahntechnischen Labor alleinverantwortlich zu bewÃ¤ltigen gehabt.
HÃ¤tte der KlÃ¤ger die Ausbildung zum Oralchirurgen gewÃ¼nscht, hÃ¤tte diese
aufgrund des Leistungsspektrums ohne weiteres gegeben werden kÃ¶nnen.

Die Beklagte hat hierauf mit Schriftsatz vom 19. August 1999 erwidert. Sie ist der
Auffassung, dass der KlÃ¤ger seiner Nachweispflicht nicht in ausreichender Weise
nachgekommen sei. Diese kÃ¶nne nicht durch die Amtsermittlungspflicht des
Sozialgerichts ersetzt werden. Nur bei der TÃ¤tigkeit bei Dr.S â�¦ in G â�¦ habe es
sich um eine zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit gehandelt. Bei den Ã¼brigen TÃ¤tigkeiten
sei eine eindeutige Zuordnung zum vertragszahnÃ¤rztlichen Bereich nicht
mÃ¶glich. Hinsichtlich der TÃ¤tigkeit bei Dr.Dr.B â�¦ habe der KlÃ¤ger im
Widerspruchsschreiben vom 17. August 1997 selbst eingerÃ¤umt, dass er bei
diesem Ã¤rztlich tÃ¤tig gewesen sei. Zusammen mit der fehlenden Genehmigung
der zustÃ¤ndigen KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung lasse dies ohne weiteres den
Schluss zu, dass es sich hierbei um eine TÃ¤tigkeit im Ã¤rztlichen Bereich
gehandelt habe. Am UniversitÃ¤tsklinikum G â�¦ sei der KlÃ¤ger als Arzt im
Praktikum tÃ¤tig gewesen. Eine Zuordnung zur vertragszahnÃ¤rztlichen Versorgung
scheide somit aus. Auch die TÃ¤tigkeit an der StÃ¤dt. Klinik O â�¦ sei als Ã¤rztliche
TÃ¤tigkeit zu qualifizieren. Dies ergebe sich bereits daraus, dass er dort im Rahmen
der Ã¤rztlichen Weiterbildung zum Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen tÃ¤tig
gewesen sei. Das Zeugnis sei ausdrÃ¼cklich von der kiefer- und
gesichtschirurgischen Klinik ausgestellt worden. Auch im Zeugnis der Zahn-, Mund-
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und Kieferklinik im Klinikum K â�¦ vom 6. Juni 1995 sei ausdrÃ¼cklich der Hinweis
enthalten, dass er dort die Weiterbildung zum Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen
angestrebt habe. Auch das neu vorgelegte Zeugnis lasse ohne weiteres den Schluss
zu, dass seine dortige TÃ¤tigkeit ausschlieÃ�lich der Ã¤rztlichen Weiterbildung
gedient habe. Das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 6. August 1998, Az.: S
33 KA 5017/98, stehe einer anderslautenden Bewertung im vorliegenden Streitfall
nicht entgegen. Denn in dem dort entschiedenen Fall sei eine zahnÃ¤rztliche
Weiterbildung zum "Zahnarzt, Oralchirurgen" durchlaufen worden.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 1. September 1999 wurde ein
widerruflicher Vergleich geschlossen, in dem sich die Beklagte bereit erklÃ¤rte, den
KlÃ¤ger gemÃ¤Ã� Â§Â§ 3, 4 Zulassungsverordnung-ZahnÃ¤rzte in das zustÃ¤ndige
Zahnarztregister einzutragen. Mit Schriftsatz vom 23. September 1999 wurde dieser
Vergleich jedoch von der Beklagten widerrufen.

Daraufhin hat der Senat die KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigungen im gesamten
Bundesgebiet dazu befragt, ob und gegebenenfalls in welchem zeitlichen Umfang
die vierjÃ¤hrige Weiterbildungszeit zum MKG-Chirurgen als zahnÃ¤rztliche
Vorbereitungszeit im Sinne des Â§ 3 Abs.2 Buchstabe b i.V.m. Abs.3 SÃ¤tze 2 und 3
der Zulassungsverordnung fÃ¼r VertragszahnÃ¤rzte angerechnet werde und
welche Nachweise der Antragsteller hierfÃ¼r erbringen mÃ¼sse. Den Antworten
der 21 bundesweit existierenden KZVen kann â�� bei aller Unterschiedlichkeit in der
Formulierung â�� entnommen werden, dass in aller Regel die vierjÃ¤hrige
Weiterbildungszeit zum MKG-Chirurgen als zahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeit im
Sinne von Â§ 3 Abs.2b, Abs.3 Satz 2 ZÃ�-ZV anerkannt wird, soweit den Zeugnissen
der Umfang der zahnÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit zu entnehmen ist. Die weitere Anfrage
vom 7. Dezember 1999 an die Bayerische und die Baden-WÃ¼rttembergische
LandeszahnÃ¤rztekammer bzw. an die Bayerische bzw. Baden-WÃ¼rttembergische
LandesÃ¤rztekammer, ob und in welchem zeitlichen Umfang wÃ¤hrend der
vierjÃ¤hrigen Weiterbildungszeit zum MKG-Chirurgen in der Regel zahnÃ¤rztliche
TÃ¤tigkeiten ausgeÃ¼bt wÃ¼rden, konnte von den genannten Stellen abstrakt
nicht beantwortet werden. Dem KlÃ¤ger wurde seitens des Senats schlieÃ�lich mit
Schriftsatz vom 7. Dezember 1999 aufgegeben, Zeugnisse des StÃ¤dtischen
Klinikums K â�¦, der StÃ¤dtischen Kliniken O â�¦ und des Klinikums der Justus-Liebig-
UniversitÃ¤t G â�¦ vorzulegen, aus denen sich klar und eindeutig ergebe, ob und in
welchem zeitlichen Umfang der KlÃ¤ger dort jeweils zahnÃ¤rztlich tÃ¤tig gewesen
sei. Der KlÃ¤gervertreter hat mit Schriftsatz vom 24. Februar 2000 mitgeteilt, dass
die Anfragen des KlÃ¤gers bezÃ¼glich der erbetenen weiteren Zeugnisse leider
nicht beantwortet worden seien. Es werde angeregt, dass das Gericht seinerseits an
die entsprechenden Stellen herantrete, da aufgrund der AutoritÃ¤t des Gerichts
eher zu erwarten sei, dass Antworten folgten. Es sei allerdings fraglich, ob die
entscheidende Frage des Rechtsstreits, ob die vom KlÃ¤ger ausgeÃ¼bten und
nachgewiesenen TÃ¤tigkeiten nach seiner zahnÃ¤rztlichen Approbation als
zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit im Sinne von Â§ 4 Abs.2c ZÃ�-ZV zu werten sei, klar und
eindeutig aus Zeugnissen abzulesen sei. Zur nÃ¤heren Darstellung der Problematik
Ã¼bersendet der KlÃ¤gervertreter ein Urteil des Berufsgerichts fÃ¼r die Heilberufe
beim Verwaltungsgericht KÃ¶ln vom 12. MÃ¤rz 1980. Bei der Frage, ob eine
TÃ¤tigkeit Ã¤rztlich oder zahnÃ¤rztlich sei, kÃ¶nne man es sich jedenfalls nicht so
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leicht wie das SG MÃ¼nchen in seinem Urteil machen. Das Gericht habe die allein
maÃ�geblichen Grenzen des Â§ 1 Abs.2 ZHG nicht ansatzweise gewÃ¼rdigt und
auch nicht realisiert, dass es sich bei der entscheidenden Frage um einen
hochkomplexen und berufspolitisch Ã¤uÃ�erst umstrittenen Bereich handle. Zur
weiteren Darstellung der Problematik Ã¼bersendet der KlÃ¤ger die Kopie zweier
weiterer Urteile zum einen des Landgerichts ZweibrÃ¼cken und zum anderen des
PfÃ¤lzischen Oberlandesgerichts ZweibrÃ¼cken. Nach den Zeugnissen von
Prof.Dr.Dr.E â�¦ der StÃ¤dtischen Kliniken O â�¦ und von Prof.Dr.Dr.G â�¦ vom
StÃ¤dtischen Klinikum K â�¦ gehÃ¶rten die "mittleren und groÃ�en Operationen des
Fachgebietes" (so etwa im Zeugnis Prof. Dr.Dr.E â�¦) primÃ¤r in den Bereich der
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, umgekehrt aber gleichfalls zum
Weiterbildungsgebiet des Zahnarztes/Oralchirurgie und werden deshalb vom
berufspolitischen Gegenpol fÃ¼r die Zahnheilkunde reklamiert. Gleiches gelte fÃ¼r
die Vornahme einer Vestibulum-Plastik. Am Beispiel der Weisheitszahnextraktionen
werde die Problematik besonders deutlich. Es dÃ¼rfe als allgemein- und
gerichtsbekannt vorausgesetzt werden, dass Weisheitszahnextraktionen einen
LÃ¶wenanteil der TÃ¤tigkeit eines niedergelassenen MKG-Chirurgen darstellten und
zu einem ganz erheblichen Teil auf Ã�berweisungen von niedergelassenen
ZahnÃ¤rzten erfolgten. Gleichwohl handle es sich auch um eine zahnÃ¤rztliche
Leistung. Ã�hnliches gelte fÃ¼r Wurzelspitzenresektionen. Es sei nochmals betont,
dass der zahlenmÃ¤Ã�ig absolute Schwerpunkt in jeder MKG-chirurgischen Klinik
bzw. ZMK-Klinik folgende Eingriffe seien: Weisheitszahnextraktionen,
KieferhÃ¶hlenoperationen, Vestibulum-Plastiken, Traumatologie im
Unterkieferbereich, Versorgung von Orbita-Boden und Jochbeinfrakturen. All diese
Eingriffe gehÃ¶rten, jedenfalls werde dies von Seiten der ZahnÃ¤rzteschaft
propagiert, ohne Weiteres zum zahnÃ¤rztlichen Bereich. Die Erbringung solcher
Leistungen stelle somit zweifelsfrei eine zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit im Sinne von Â§ 4
Abs.2c ZÃ�-ZV dar.

Auf ergÃ¤nzende Anfrage des Senates hat Prof.Dr.Dr.E â�¦ mit Schreiben vom 5.
und 25. September 2000 mitgeteilt, dass der KlÃ¤ger wÃ¤hrend seiner
Assistentenzeit auch fÃ¼r das umfangreiche Patientengut der Ambulanz bei
bestehender kassenzahnÃ¤rztlicher ErmÃ¤chtigung, insbesondere fÃ¼r den Bereich
der Notfallbehandlung und des Bereitschaftsdienstes, tÃ¤tig gewesen sei. Dieser
Anteil seiner beruflichen TÃ¤tigkeit sei in dem Zeugnis vom 30. September 1993
nicht hinreichend dargestellt worden. Sie erfÃ¼lle die Voraussetzungen im Sinne
des Â§ 1 Abs.3 ZHG in vollem Umfang. Der Umfang der zahnÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit
des KlÃ¤gers sei mit etwa 50 % zu benennnen. Hierbei handle es sich lediglich um
einen SchÃ¤tzwert, genauere Daten auf der Basis von Leistungsdokumentationen
lÃ¤gen nicht vor. Prof.Dr.Dr.G â�¦ hat auf Anfrage des Senats mit Schreiben vom 16.
November 2000 mitgeteilt, dass der KlÃ¤ger sich zur Beendigung seiner
Facharztausbildung in stÃ¤ndigem Wechsel sowohl im Ambulanz- als auch im
Stationsbereich befunden habe. Er sei der Ã�berzeugung, dass eine BeschÃ¤ftigung
von 40 % in der Ambulanz und 60 % im Stationsbereich realistisch sei. Der Anteil
der zahnÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit an der GesamttÃ¤tigkeit habe bei 40 % gelegen.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 29. November 2000 hat der KlÃ¤ger
beantragt,
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das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 6. August 1998 sowie die Bescheide
der Beklagten vom 12. August 1997 und 29. August 1997 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 12. Januar 1998 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, den KlÃ¤ger in das Zahnarztregister der KZVB-Bezirksstelle Schwaben
einzutragen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen, hilfsweise, die Revision zuzulassen.

Dem Senat liegen die Verwaltungsakte der Beklagten, die Klageakte (Az: S 33 KA
5027/98) und die Berufungsakte (Az.: L 12 KA 534/98) vor, die zum Gegenstand der
mÃ¼ndlichen Verhandlung gemacht wurden und auf deren Inhalt ergÃ¤nzend
Bezug genommen wird.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die nach Â§ 143 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) statthafte sowie gemÃ¤Ã� Â§ 151
Abs.1 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig
und auch begrÃ¼ndet. Die Beklagte und ihr folgend das SG haben es zu Unrecht
abgelehnt, den KlÃ¤ger in das zustÃ¤ndige Zahnarztregister einzutragen. Das Urteil
des SG vom 6. August 1998 sowie die Bescheide der Beklagten vom 12. und 29.
August 1997 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12. Januar 1998 waren
daher aufzuheben und die Beklagte war zu verpflichten, den KlÃ¤ger in das
Zahnarztregister der KZVB â�� Bezirksstelle Schwaben einzutragen. MaÃ�gebend
fÃ¼r die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist bei der hier vorliegenden
kombinierten Anfechtungs- und Verpflichtungsklage der Zeitpunkt der letzten
mÃ¼ndlichen Verhandlung. GemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs.2 ZahnÃ¤rzte-
Zulassungsverordnung (ZÃ�-ZV) ist Voraussetzung fÃ¼r die Eintragung in das
Zahnarztregister neben einem entsprechenden Antrag zum einen die Approbation
und zum anderen die Ableistung einer mindestens zweijÃ¤hrigen Vorbereitungszeit.
GemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs.2 Satz 1 ZÃ�-ZV muss der Antrag die zur Eintragung
erforderlichen Angaben enthalten. Nach dessen Satz 2 sind die Angaben
nachzuweisen, beizufÃ¼gen sind insbesondere die Geburtsurkunde, die Urkunde
Ã¼ber die Approbation als Zahnarzt und der Nachweis Ã¼ber die zahnÃ¤rztliche
TÃ¤tigkeit nach der Approbation. Die Geburtsurkunde des KlÃ¤gers und die Urkunde
Ã¼ber die Approbation als Zahnarzt lagen dem Antrag unstreitig bei. Der Ausgang
des Rechtsstreits hÃ¤ngt nach alledem davon ab, ob der Nachweis einer
mindestens zweijÃ¤hrigen zahnÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit nach Approbation gelungen
ist. Dies ist nach Auffassung des Senats der Fall. Das Urteil des SG vom 6. August
1998 sowie die Bescheide der Beklagten vom 12. August 1997 bzw. 29. August
1997 in Gestalt des Bescheides vom 12. Januar 1998 leiden maÃ�geblich daran,
dass fÃ¼r die Frage, ob die vom KlÃ¤ger durchgefÃ¼hrten TÃ¤tigkeiten an der
UniversitÃ¤tszahnklinik G â�¦ , der Klinik fÃ¼r Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
im StÃ¤dtischen Klinikum K â�¦ und der Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik in O
â�¦ "zahnÃ¤rztlich" im Sinne von Â§ 4 Abs.2c ZÃ�-ZV sind, allein formal darauf
abgestellt wird, welchem Ziel diese Ausbildungszeiten dienen (hier:
Weiterbildungszeit zur Erlangung der Berechtigung zum FÃ¼hren des Facharzttitels
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"Arzt fÃ¼r Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie)". Entscheidend ist
demgegenÃ¼ber vielmehr, wie die ausgefÃ¼hrten TÃ¤tigkeiten inhaltlich zu
bewerten sind. Es gehÃ¶rt nÃ¤mlich zum Berufsbild des MKG-Chirurgen, dass er in
seiner Praxis Ã¤rztliche und zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeiten anbietet. MKG-Chirurgen
mÃ¼ssen daher schon seit 75 Jahren sowohl Ã¤rztlich als auch zahnÃ¤rztlich
ausgebildet sein. Auch nach der neuesten Muster-Weiterbildungsordnung (Â§ 4
Abs.1 Halbsatz 2 der vom 95. Deutschen Ã�rztetag 1992 in KÃ¶ln beschlossenen
Fassung, Beiheft zum Deutschen Ã�rzteblatt 1992) setzt die Weiterbildung zum
MKG-Chirurgen die Approbation zugleich als Zahnarzt voraus oder entsprechend Â§
1 Abs.1 Satz 3 des Gesetzes Ã¼ber die AusÃ¼bung der Zahnheilkunde (vom 31.
MÃ¤rz 1952, BGBl.I 221, mit spÃ¤teren Ã�nderungen) die Erlaubnis zur AusÃ¼bung
des zahnÃ¤rztlichen Berufes. Gleiches bestimmen die Weiterbildungsvorschriften
der LÃ¤nder (fÃ¼r Bayern vgl. Â§ 4 Abs.1 Halbsatz 2 der Weiterbildungsordnung
fÃ¼r die Ã�rzte Bayerns, zuletzt in der Fassung vom 11. Oktober 1998). Die
Doppelqualifikation ist Ausdruck des gewachsenen Berufsbildes des MKG-Chirurgen.
Dessen Besonderheit besteht darin, dass die MKG-Chirurgie die Bereiche der
Chirurgie und der Zahnheilkunde zu einem einheitlichen Beruf verbindet. Die
BerufsausÃ¼bung schlieÃ�t typischerweise auch Leistungen ein, die nur
ZahnÃ¤rzte erbringen dÃ¼rfen. Das gewachsene Berufsbild des MKG-Chirurgen ist
nach alledem durch die Doppelqualifikation und durch die Gestattung sowohl der
Ã¤rztlichen als auch der zahnÃ¤rztlichen BerufsausÃ¼bung geprÃ¤gt. Ihm wird im
Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung auf der Ebene der Zulassung
grundsÃ¤tzlich dadurch Rechnung getragen, dass MKG-Chirurgen typischerweise
sowohl zur vertragsÃ¤rztlichen als auch zur vertragszahnÃ¤rztlichen Versorgung
zugelassen werden (zum Vorstehenden vgl. insgesamt die Urteile des
Bundessozialgerichts vom 17. November 1999 mit den Az.: B 6 KA 15/99 R, B 6 KA
28/99 R, B 6 KA 29/99 R und B 6 KA 30/99 R).

Vor diesem rechtlichen Hintergrund und angesichts der vorliegenden Zeugnisse ist
der Senat im Rahmen seiner BeweiswÃ¼rdigung der Auffassung, dass der KlÃ¤ger
â�� mit Hilfe des Gerichts â�� das Vorliegen einer mindestens zweijÃ¤hrigen
zahnÃ¤rztlichen Vorbereitungszeit im Sinne der Â§Â§ 3 Abs.2b, Abs.3, 4 Abs.2 Satz
2c ZÃ�-ZV hinreichend nachgewiesen hat. Die in Â§ 4 Abs.2 Satz 2 ZÃ�-ZV
enthaltene Nachweispflicht fÃ¼r den KlÃ¤ger ist als besondere, durch
Rechtsvorschrift vorgeschriebene Mitwirkungspflicht eines Beteiligten im
Verwaltungsverfahren im Sinne des Â§ 21 Abs.2 Satz 2 SGB X anzusehen. Dieser
Mitwirkungspflicht ist der KlÃ¤ger durch Vorlage seiner Zeugnisse von Prof.Dr.Dr.L
â�¦ vom 23. Dezember 1992, von Prof.Dr.Dr.G â�¦ vom 30. September 1993, von
Prof.Dr.Dr.E â�¦ vom 6. Juni 1995 und 11. MÃ¤rz 1999, von Dr.Dr.B â�¦ vom 24. April
1997 und von Dr.S â�¦ vom 10. Juli 1997 hinreichend nachgekommen. Dass die
Versuche des KlÃ¤gers, eine weitere PrÃ¤zisierung des Umfangs seiner
zahnÃ¤rzlichen TÃ¤tigkeit von seinen Ausbildern zu erhalten, erfolglos blieben,
kann dem KlÃ¤ger nicht als Verletzung seiner Mitwirkungspflicht angelastet werden.
Vielmehr war gerade auch im Hinblick darauf, dass der KlÃ¤ger seiner
Mitwirkungspflicht vollumfÃ¤nglich nachgekommen ist, der Senat trotz Â§ 4 Abs.2
Satz 2 ZÃ�-ZV berechtigt und verpflichtet, insoweit gemÃ¤Ã� Â§ 103 SGG selbst
den Sachverhalt weiter aufzuklÃ¤ren, was durch die ergÃ¤nzenden Anfragen an
Prof.Dr.Dr.G â�¦ und Prof.Dr.Dr.E â�¦ auch geschehen ist.
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Zwischen den Beteiligten ist zunÃ¤chst unstreitig, dass die dreimonatige
Ausbildungsassistentenzeit des KlÃ¤gers bei Zahnarzt Dr.S â�¦ vom 15. April 1997
bis 15. Juli 1997, die von der KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung Westfalen/Lippe
gemÃ¤Ã� Â§ 32 Abs.2 ZÃ�-ZV genehmigt war, auf die zahnÃ¤rztliche
Vorbereitungszeit im Sinne von Â§Â§ 3 Abs.2b, Abs.3, 4 Abs.2 Satz 2c ZÃ�-ZV
anzurechnen ist. Gleiches gilt fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers im Medizinischen
Zentrum fÃ¼r Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Abteilung Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie des Klinikums der Justus-Liebig-UniversitÃ¤t G â�¦, wo der KlÃ¤ger
vom 1. Juni 1991 bis 31. Mai 1992 als Arzt im Praktikum tÃ¤tig war und in dieser
Zeit in seiner Eigenschaft als Zahnarzt in der Ambulanz beschÃ¤ftigt war. Nach
Mitteilung der KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung Hessens (Schriftsatz vom 23.
Dezember 1999) handelt es sich bei dem Medizinischen Zentrum fÃ¼r Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde des Klinikums der Justus-Liebig-UniversitÃ¤t G â�¦ um eine
UniversitÃ¤tszahnklinik im Sinne des Â§ 3 Abs.3 SÃ¤tze 2 und 3 ZÃ�-ZV. Dortige
TÃ¤tigkeiten werden von der KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung Hessens dann
angerechnet, wenn eine zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit ausdrÃ¼cklich bescheinigt wird.
Nach Auffassung des Senats ist dem KlÃ¤ger die gesamte bei Prof.Dr.Dr.L â�¦
zurÃ¼ckgelegte Zeit auf die zahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeit anzurechnen, da er
hier durchgehend als Zahnarzt in der Ambulanz beschÃ¤ftigt und damit
zahnÃ¤rztlich tÃ¤tig war. Die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers am Klinikum O â�¦, Bereich
Kiefer- und Gesichtschirurgische Klinik, bei der es sich nach der Auskunft der
KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung Niedersachsens (Schreiben vom 17. Dezember
1999) um eine Zahnklinik im Sinne von Â§ 3 Abs.3 Satz 2 ZÃ�-ZV handelt, ist
zumindest insoweit auf die zahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeit im Sinne von Â§Â§ 3
Abs.2b, Abs.3, 4 Abs.2 Satz 2c ZÃ�-ZV anzurechnen, als Prof.Dr.Dr.E â�¦ den Anteil
der dort vom KlÃ¤ger abgeleisteten zahnÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit mit 50 % der
GesamttÃ¤tigkeit eingeschÃ¤tzt hat. Von der abgeleisteten Ausbildungszeit vom 1.
Juni 1992 bis 31. August 1993 (15 Monate) sind daher 7,5 Monate auf die
zahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeit anzurechnen. BezÃ¼glich der TÃ¤tigkeit des
KlÃ¤gers an der Zahn-, Mund- und Kieferklinik des Klinikums K â�¦ hat die
KassenzahnÃ¤rztliche Vereinigung fÃ¼r den Regierungsbezirk Karlsruhe (Schreiben
vom 28. Januar 2000) mitgeteilt, dass sie die dort zurÃ¼ckgelegten Zeiten der
Weiterbildung zum Facharzt fÃ¼r Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie in vollem
Umfang auf die zahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeit anrechnet und zwar sogar als eine
Vorbereitungszeit im Sinne von Â§ 3 Abs.3 SÃ¤tze 1 und 3 ZÃ�-ZV. Der Senat ist der
Auffassung, dass die vom KlÃ¤ger an der Zahn-, Mund- und Kieferklinik des
Klinikums K â�¦ vom 1. September 1993 bis 31. Mai 1995 zurÃ¼ckgelegten Zeit
zumindest in HÃ¶he des von Prof.Dr.Dr.G â�¦ bestÃ¤tigten 40 %-igen
zahnÃ¤rztlichen Anteils auf die zahnÃ¤rztliche Vorbereitungszeit im Sinne von Â§Â§
3 Abs.2b, 4 Abs.2 Satz 2c ZÃ�-ZV anzurechnen ist (= 8,4 Monate).

Bei Zusammenrechnung der bei den genannten Stellen zurÃ¼ckgelegten
Vorbereitungszeiten ergibt sich eine Vorbereitungszeit von 30,9 Monaten und damit
deutlich mehr als die geforderten 24 Monate zahnÃ¤rztlicher Vorbereitungszeit fÃ¼r
die Eintragung in das Zahnarztregister. Diese Vorbereitungszeit umfasst auch â��
wie in Â§ 3 Abs.3 SÃ¤tze 1, 3 ZÃ�-ZV gefordert â�� einen Zeitraum einer
mindestens sechsmonatigen TÃ¤tigkeit als Assistent oder Vertreter eines
Kassenzahnarztes. Der KlÃ¤ger war zwar nur drei Monate (15. April 1997 bis 15. Juli
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1997) in der Praxis von Dr.S â�¦ als Ausbildungsassistent im Sinne von Â§ 3 Abs.3
Satz 1 ZÃ�-ZV tÃ¤tig. GemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs.3 Satz 3 ZÃ�-ZV kÃ¶nnen aber bis zu drei
Monate der Vorbereitung nach Satz 1 durch eine TÃ¤tigkeit von gleicher Dauer in
einer UniversitÃ¤tszahnklinik ersetzt werden (sogenannte Ersatzzeit). Eine solche
Ersatzzeit im Sinne von Â§ 3 Abs.3 Satz 3 ZÃ�-ZV stellt die vom KlÃ¤ger geleistete
zahnÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit im Medizinischen Zentrum fÃ¼r Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde, Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Klinikums der
Justus-Liebig-UniversitÃ¤t G â�¦ dar.

Da der KlÃ¤ger damit alle Voraussetzungen zur Eintragung in das Zahnarztregister
gemÃ¤Ã� Â§Â§ 3 Abs.1, Abs.2b, Abs.3, 4 Abs.2 ZÃ�-ZV erfÃ¼llt, war die Beklagte
antragsgemÃ¤Ã� zu verurteilen, den KlÃ¤ger in das Zahnarztregister der KZVB â��
Bezirksstelle Schwaben einzutragen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 Abs.1 SGG und beruht auf der
ErwÃ¤gung, dass der KlÃ¤ger in beiden RechtszÃ¼gen obsiegt hat.

GrÃ¼nde, die Revision nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG zuzulassen, liegen nicht
vor.

Erstellt am: 27.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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